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Relevante Gesetzestexte 
          Grundgesetz (GG); Stand vom: 08.10.2008 
                        

 

 

G r u n d g e s e t z  
 
Artikel 2 Grundgesetz (GG)  
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das 
Sittengesetz verstößt.  

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist 
unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. 
 
Artikel 6 Grundgesetz (GG) 
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.  

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 
ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.  

(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines 
Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder 
wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.  

(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.  

(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre 
leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den 
ehelichen Kindern.  
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U N - K o n v e n t i o n   
ü b e r  d i e  R e c h t e  d e r  K i n d e r  ( U K R K )  
 
Artikel 3  – Kindeswohl 
 
1. Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder 

privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder 
Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, 
der vorrangig zu berücksichtigen ist. 

 
2. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung der Rechte und 

Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich 
verantwortlicher Personen den Schutz und die Fürsorge zu gewährleisten, die zu seinem 
Wohlergehen notwendig sind; zu diesem Zweck treffen sie alle geeigneten 
Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen. 

 
3. Die Vertragsstaaten stellen sicher, daß die für die Fürsorge für das Kind oder dessen 

Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von den 
zuständigen Behörden festgelegten Normen entsprechen, insbesondere im Bereich der 
Sicherheit und der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung 
des Personals und des Bestehens einer ausreichenden Aufsicht. 

 
Artikel 12  – Recht auf Anhörung 
 
1. Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, 

das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu 
äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend 
seinem Alter und seiner Reife. 

 
2. Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind 

berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch 
einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen 
Verfahrensvorschriften gehört zu werden. 

 
Artikel 19 – Schutz vor Gewalt 
 
1. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und 

Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger 
Gewaltanwendung, Schadenszufügung oder Mißhandlung, vor Verwahrlosung oder 
Vernachlässigung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschließlich des 
sexuellen Mißbrauchs zu schützen, solange es sich in der Obhut der Eltern oder eines 
Elternteils, eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder einer anderen 
Person befindet, die das Kind betreut. 

 
2. Diese Schutzmaßnahmen sollen je nach den Gegebenheiten wirksame Verfahren zur 

Aufstellung von Sozialprogrammen enthalten, die dem Kind und denen, die es betreuen, 
die erforderliche Unterstützung gewähren und andere Formen der Vorbeugung vorsehen 
sowie Maßnahmen zur Aufdeckung, Meldung, Weiterverweisung, Untersuchung, 
Behandlung und Nachbetreuung in den in Absatz 1 beschriebenen Fällen schlechter 
Behandlung von Kindern und gegebenenfalls für das Einschreiten der Gerichte. 
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B ü r g e r l i c h e s  G e s e t z b u c h  ( B G B )   

§ 1631 BGB - Inhalt und Grenzen der Personensorge 

(1) Die Personensorge umfasst insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, zu 
erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen. 

(2) Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische 
Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. 

(3) Das Familiengericht hat die Eltern auf Antrag bei der Ausübung der Personensorge in geeigneten 
Fällen zu unterstützen. 

 
§ 1666 BGB - Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls 
(1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und 

sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das 
Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind. 

(2) In der Regel ist anzunehmen, dass das Vermögen des Kindes gefährdet ist, wenn der Inhaber der 
Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind oder seine mit der Vermögenssorge 
verbundenen Pflichten verletzt oder Anordnungen des Gerichts, die sich auf die Vermögenssorge 
beziehen, nicht befolgt. 

(3) Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere  
1. Gebote, öffentliche Hilfen wie zum Beispiel Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und der 

Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen, 
2. Gebote, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen, 
3. Verbote, vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Familienwohnung oder eine andere 

Wohnung zu nutzen, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung aufzuhalten oder zu 
bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich das Kind regelmäßig aufhält, 

4. Verbote, Verbindung zum Kind aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit dem Kind 
herbeizuführen, 

5. die Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge, 
6. die teilweise oder vollständige Entziehung der elterlichen Sorge. 

(4) In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung gegen 
einen Dritten treffen. 

 
1666a BGB - Grundsatz der Verhältnismäßigkeit; Vorr ang öffentlicher Hilfen 
(1) Maßnahmen, mit denen eine Trennung des Kindes von der elterlichen Familie verbunden ist, sind 

nur zulässig, wenn der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht durch öffentliche Hilfen, 
begegnet werden kann. Dies gilt auch, wenn einem Elternteil vorübergehend oder auf 
unbestimmte Zeit die Nutzung der Familienwohnung untersagt werden soll. Wird einem Elternteil 
oder einem Dritten die Nutzung der vom Kind mitbewohnten oder einer anderen Wohnung 
untersagt, ist bei der Bemessung der Dauer der Maßnahme auch zu berücksichtigen, ob diesem 
das Eigentum, das Erbbaurecht oder der Nießbrauch an dem Grundstück zusteht, auf dem sich 
die Wohnung befindet; Entsprechendes gilt für das Wohnungseigentum, das Dauerwohnrecht, das 
dingliche Wohnrecht oder wenn der Elternteil oder Dritte Mieter der Wohnung ist. 

(2) Die gesamte Personensorge darf nur entzogen werden, wenn andere Maßnahmen erfolglos 
geblieben sind oder wenn anzunehmen ist, dass sie zur Abwendung der Gefahr nicht ausreichen. 

 
§ 1697a BGB - Kindeswohlprinzip 
Soweit nichts anderes bestimmt ist, trifft das Gericht in Verfahren über die in diesem Titel geregelten 
Angelegenheiten diejenige Entscheidung, die unter Berücksichtigung der tatsächlichen 
Gegebenheiten und Möglichkeiten sowie der berechtigten Interessen der Beteiligten dem Wohl des 
Kindes am besten entspricht. 
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S G B  V I I I - K i n d e r -  u n d  J u g e n d h i l f e r e c h t  

§ 8a SGB VIII – Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährd ung 

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 
Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im 
Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz 
dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt 
die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in die 
Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung 
erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner 
persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält das Jugendamt zur Abwendung der 
Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den 
Erziehungsberechtigten anzubieten. 

 
(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das 

Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in 
der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine 
dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so 
ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 

 
(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der 

Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt 
auf die Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein 
sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder die 
Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur 
Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein. 

 
(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach 

diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass  
1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die 

Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine 
Gefährdungseinschätzung vornehmen, 

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend 
hinzugezogen wird sowie 

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die 
Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der 
wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

 
In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend 
hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung 
aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das 
Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 
 

(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von 
Leistungen zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur 
Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. 
Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden 
örtlichen Träger erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder 
der Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des 
Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 



Relevante Gesetzestexte 
       Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - § 8b SGB VIII 

   Stand vom: 01.01.2012 
             

 

 

 

S G B  V I I I - K i n d e r -  u n d  J u g e n d h i l f e r e c h t  

§ 8b SGB VIII – Fachliche Beratung und Begleitung z um Schutz von Kindern und  
                         Jugendlichen 
 
(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben 

bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem 
örtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit 
erfahrene Fachkraft. 

 
(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig oder 

für einen Teil des Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten, und die 
zuständigen Leistungsträger, haben gegenüber dem überörtlichen Träger der 
Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung und Anwendung 
fachlicher Handlungsleitlinien 

1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie 
2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an 

strukturellen Entscheidungen in der Einrichtung sowie zu 
Beschwerdeverfahren in persönlichen Angelegenheiten. 

 



Relevante Gesetzestexte 
            Sächsisches Schulgesetz; Stand vom: 01.01.2007 
                        

 

 

S C H U L G E S E T Z  –  F r e i s t a a t  S a c h s e n  
 
§ 50a Informationsbefugnis 
(1) Die Schule soll das zuständige Jugendamt unterrichten, wenn auch nach Anhörung der 
Eltern tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das Wohl eines Schülers ernsthaft 
gefährdet oder beeinträchtigt ist. 
 
(2) Die Schule kann Eltern eines volljährigen Schülers, der das 21. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, über den Sachverhalt informieren, wenn der Schüler 

1. nicht versetzt wurde, 
2. zu einer Abschlussprüfung nicht zugelassen wurde oder sie nicht bestanden hat, 
3. das Schulverhältnis beendet oder 
4. wegen der Absicht, eine Ordnungsmaßnahme nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 4 ode 5 

gegen ihn zu treffen, angehört wird oder dies aus den in § 1 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2003 (SächGVBl. S. 614) in 
Verbindung mit § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), in der jeweils geltenden 
Fassung, genannten Gründen unterbleibt. 
Der Schüler ist vor einer Information nach Satz 1 anzuhören; § 1 SächsVwVfG in 
Verbindung mit § 28 VwVfG gilt entsprechend. Eltern im Sinne dieser Bestimmung 
sind die im Zeitpunkt der Vollendung des 18. Lebensjahres des Schülers 
Personensorgeberechtigten. 
 

(3) Durch die Maßnahmen nach Absatz 1 und 2 wird insoweit das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung (Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes 
für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 33 der Verfassung des Freistaates Sachsen ) 
eingeschränkt. 
 



Relevante Gesetzestexte 
            Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht - § 171 StGB; Stand vom: 31.10.2008 
                        

 

 

S t r a f g e s e t z b u c h  

§ 34 StGB – Rechtfertigender Notstand 

Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, 
Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder 
einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der 
widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der 
ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich 
überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr 
abzuwenden. 
 
§ 171 StGB - Verletzung der Fürsorge- und Erziehung spflicht 
 
Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer Person unter sechzehn Jahren 
gröblich verletzt und dadurch den Schutzbefohlenen in die Gefahr bringt, in seiner 
körperlichen oder psychischen Entwicklung erheblich geschädigt zu werden, einen 
kriminellen Lebenswandel zu führen oder der Prostitution nachzugehen, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
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S t r a f g e s e t z b u c h  

§ 203 StGB – Verletzung von Privatgeheimnissen 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich 
gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 

1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der 
für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich 
geregelte Ausbildung erfordert, 

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlußprüfung, 
3. Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten 

Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, 
Steuerbevollmächtigten oder Organ oder Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts-, 
Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder 
Steuerberatungsgesellschaft, 

4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in 
einer Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung 
des öffentlichen Rechts anerkannt ist. 

4a.Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8   
  des Schwangerschaftskonfliktgesetzes1, 

5. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen 
     oder 
6. Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder 

Lebensversicherung oder einer privatärztlichen Verrechnungsstelle anvertraut 
worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum 
persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 

1. Amtsträger, 
2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 
3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahr- 
    nimmt, 
4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen 
    Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst 
    Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses  
    oder Rates, 
5. öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner 
    Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder 
6. Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der 

          Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes  
          Förmlich verpflichtet worden ist, anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist.  
          Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzelangaben über persönliche oder  
          sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben der öffentlichen Verwal- 
          tung erfaßt worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche Einzelan- 
          gaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwal- 
          tung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt. 
 
(2a) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Beauftragter für den Datenschutz 
unbefugt ein fremdes Geheimnis im Sinne dieser Vorschriften offenbart, das einem in den 
Absätzen 1 und 2 Genannten in dessen beruflicher Eigenschaft anvertraut worden oder 
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sonst bekannt geworden ist und von dem er bei der Erfüllung seiner Aufgaben als 
Beauftragter für den Datenschutz Kenntnis erlangt hat. 
(3) Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder einer 
Rechtsanwaltskammer gleich. Den in Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre 
berufsmäßig tätigen Gehilfen und die Personen gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung auf 
den Beruf tätig sind. Den in Absatz 1 und den in Satz 1 und 2 Genannten steht nach dem 
Tod des zur Wahrung des Geheimnisses Verpflichteten ferner gleich, wer das Geheimnis 
von dem Verstorbenen oder aus dessen Nachlaß erlangt hat. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach 
dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart. 
 
(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu 
bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder Geldstrafe. 
__________________________ 
 
1 § 203 Abs. 1 Nr. 4a: Die anerkannten Beratungsstellen nach § 218b Abs. 2 Nr. 1 StGB stehen den 
anerkannten Beratungsstellen nach § 3 des G über die Aufklärung, Verhütung, Familienplanung und 
Beratung gleich gem. BVerfGE v. 4.8.1992 I 1585 - 2 BvO 16/92 u. a. 
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S t r a f g e s e t z b u c h  

§ 225 StGB - Misshandlung von Schutzbefohlenen 

(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahren oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit 
wehrlose Person, die  

 
1. seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, 
2. seinem Hausstand angehört, 
3. von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlassen worden oder 
4. ihm im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, 
 
quält oder roh mißhandelt, oder wer durch böswillige Vernachlässigung seiner Pflicht, für sie 
zu sorgen, sie an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
zehn Jahren bestraft. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter die 

schutzbefohlene Person durch die Tat in die Gefahr  
 
1. des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung oder 
2. einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt. 
 
(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 

fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 3 auf Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen. 
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G e s e t z  ü b e r  d a s  V e r f a h r e n  i n  F a m i l i e n -
s a c h e n  u n d  i n  d e n  A n g e l e g e n h e i t e n  d e r  
f r e i w i l l i g e n  G e r i c h t s b a r k e i t  -  F a m F G  
 
Abschnitt 3 - Verfahren in Kindschaftssachsen 

§ 151 Kindschaftssachen 
Kindschaftssachen sind die dem Familiengericht zugewiesenen Verfahren, die 

4. die elterliche Sorge, 
5. das Umgangsrecht, 
6. die Kindesherausgabe, 
7. die Vormundschaft, 
8. die Pflegschaft oder die gerichtliche Bestellung eines sonstigen Vertreters für einen 

Minderjährigen oder für eine Leibesfrucht, 
9. die Genehmigung der freiheitsentziehenden Unterbringung eines Minderjährigen (§§ 1631b, 

1800 und 1915 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), 
10. die Anordnung der freiheitsentziehenden Unterbringung eines Minderjährigen nach den 

Landesgesetzen über die Unterbringung psychisch Kranker oder 
11. die Aufgaben nach dem Jugendgerichtsgesetz betreffen. 

§ 155 Vorrang- und Beschleunigungsgebot 
(6) Kindschaftssachen, die den Aufenthalt des Kindes, das Umgangsrecht oder die Herausgabe des 

Kindes betreffen, sowie Verfahren wegen Gefährdung des Kindeswohls sind vorrangig und 
beschleunigt durchzuführen. 

(7) Das Gericht erörtert in Verfahren nach Absatz 1 die Sache mit den Beteiligten in einem Termin. 
Der Termin soll spätestens einen Monat nach Beginn des Verfahrens stattfinden. Das Gericht hört 
in diesem Termin das Jugendamt an. Eine Verlegung des Termins ist nur aus zwingenden 
Gründen zulässig. Der Verlegungsgrund ist mit dem Verlegungsgesuch glaubhaft zu machen. 

(8) Das Gericht soll das persönliche Erscheinen der verfahrensfähigen Beteiligten zu dem Termin 
anordnen. 

§ 157 Erörterung der Kindeswohlgefährdung; einstwei lige Anordnung 
(1) In Verfahren nach den §§ 1666 und 1666a des Bürgerlichen Gesetzbuchs soll das Gericht mit den 

Eltern und in geeigneten Fällen auch mit dem Kind erörtern, wie einer möglichen Gefährdung des 
Kindeswohls, insbesondere durch öffentliche Hilfen, begegnet werden und welche Folgen die 
Nichtannahme notwendiger Hilfen haben kann. Das Gericht soll das Jugendamt zu dem Termin 
laden. 

(2) Das Gericht hat das persönliche Erscheinen der Eltern zu dem Termin nach Absatz 1 anzuordnen. 
Das Gericht führt die Erörterung in Abwesenheit eines Elternteils durch, wenn dies zum Schutz 
eines Beteiligten oder aus anderen Gründen erforderlich ist. 

(3) In Verfahren nach den §§ 1666 und 1666a des Bürgerlichen Gesetzbuchs hat das Gericht 
unverzüglich den Erlass einer einstweiligen Anordnung zu prüfen. 

§ 158 Verfahrensbeistand 
(1) Das Gericht hat dem minderjährigen Kind in Kindschaftssachen, die seine Person betreffen, 

einen geeigneten Verfahrensbeistand zu bestellen, soweit dies zur Wahrnehmung seiner 
Interessen erforderlich ist. 

(2) Die Bestellung ist in der Regel erforderlich, 
1. wenn das Interesse des Kindes zu dem seiner gesetzlichen Vertreter in erheblichem 

Gegensatz steht, 
2. in Verfahren nach den §§ 1666 und 1666a des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wenn die 

teilweise oder vollständige Entziehung der Personensorge in Betracht kommt, 
3. wenn eine Trennung des Kindes von der Person erfolgen soll, in deren Obhut es sich 

befindet, 
4. in Verfahren, die die Herausgabe des Kindes oder eine Verbleibensanordnung zum 

Gegenstand haben, oder 
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5. wenn der Ausschluss oder eine wesentliche Beschränkung des Umgangsrechts in 
Betracht kommt. 

(3) Der Verfahrensbeistand ist so früh wie möglich zu bestellen. Er wird durch seine Bestellung als 
Beteiligter zum Verfahren hinzugezogen. Sieht das Gericht in den Fällen des Absatzes 2 von der 
Bestellung eines Verfahrensbeistands ab, ist dies in der Endentscheidung zu begründen. Die 
Bestellung eines Verfahrensbeistands oder deren Aufhebung sowie die Ablehnung einer 
derartigen Maßnahme sind nicht selbständig anfechtbar. 

(4) Der Verfahrensbeistand hat das Interesse des Kindes festzustellen und im gerichtlichen Verfahren 
zur Geltung zu bringen. Er hat das Kind über Gegenstand, Ablauf und möglichen Ausgang des 
Verfahrens in geeigneter Weise zu informieren. Soweit nach den Umständen des Einzelfalls ein 
Erfordernis besteht, kann das Gericht dem Verfahrensbeistand die zusätzliche Aufgabe 
übertragen, Gespräche mit den Eltern und weiteren Bezugspersonen des Kindes zu führen sowie 
am Zustandekommen einer einvernehmlichen Regelung über den Verfahrensgegenstand 
mitzuwirken. Das Gericht hat Art und Umfang der Beauftragung konkret festzulegen und die 
Beauftragung zu begründen. Der Verfahrensbeistand kann im Interesse des Kindes Rechtsmittel 
einlegen. Er ist nicht gesetzlicher Vertreter des Kindes. 

(5) Die Bestellung soll unterbleiben oder aufgehoben werden, wenn die Interessen des Kindes von 
einem Rechtsanwalt oder einem anderen geeigneten Verfahrensbevoll-mächtigten angemessen 
vertreten werden. 

(6) Die Bestellung endet, sofern sie nicht vorher aufgehoben wird, 
1. mit der Rechtskraft der das Verfahren abschließenden Entscheidung oder 
2. mit dem sonstigen Abschluss des Verfahrens. 

(7) Für den Ersatz von Aufwendungen des nicht berufsmäßigen Verfahrensbeistands gilt § 277 Abs. 1 
entsprechend. Wird die Verfahrensbeistandschaft für die Wahrnehmung seiner Aufgaben nach 
Absatz 4 in jedem Rechtszug jeweils berufsmäßig geführt, erhält der Verfahrensbeistand eine 
einmalige Vergütung in Höhe von 350 Euro. Im Fall der Übertragung von Aufgaben nach Absatz 4 
Satz 3 erhöht sich die Vergütung auf 550 Euro. Die Vergütung gilt auch Ansprüche auf Ersatz 
anlässlich der Verfahrensbeistandschaft entstandener Aufwendungen sowie die auf die Vergütung 
anfallende Umsatzsteuer ab. Der Aufwendungsersatz und die Vergütung sind stets aus der 
Staatskasse zu zahlen. Im Übrigen gilt § 168 Abs. 1 entsprechend. 

(8) Dem Verfahrensbeistand sind keine Kosten aufzuerlegen. 

§ 159 Persönliche Anhörung des Kindes 
(1) Das Gericht hat das Kind persönlich anzuhören, wenn es das 14. Lebensjahr vollendet hat. Betrifft 

das Verfahren ausschließlich das Vermögen des Kindes, kann von einer persönlichen Anhörung 
abgesehen werden, wenn eine solche nach der Art der Angelegenheit nicht angezeigt ist. 

(2) Hat das Kind das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet, ist es persönlich anzuhören, wenn die 
Neigungen, Bindungen oder der Wille des Kindes für die Entscheidung von Bedeutung sind oder 
wenn eine persönliche Anhörung aus sonstigen Gründen angezeigt ist. 

(3) Von einer persönlichen Anhörung nach Absatz 1 oder Absatz 2 darf das Gericht aus 
schwerwiegenden Gründen absehen. Unterbleibt eine Anhörung allein wegen Gefahr im Verzug, 
ist sie unverzüglich nachzuholen. 

(4) Das Kind soll über den Gegenstand, Ablauf und möglichen Ausgang des Verfahrens in einer 
geeigneten und seinem Alter entsprechenden Weise informiert werden, soweit nicht Nachteile für 
seine Entwicklung, Erziehung oder Gesundheit zu befürchten sind. Ihm ist Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben. Hat das Gericht dem Kind nach § 158 einen Verfahrensbeistand bestellt, soll 
die persönliche Anhörung in dessen Anwesenheit stattfinden. Im Übrigen steht die Gestaltung der 
persönlichen Anhörung im Ermessen des Gerichts. 
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§ 160 Anhörung der Eltern 
(1) In Verfahren, die die Person des Kindes betreffen, soll das Gericht die Eltern persönlich anhören. 

In Verfahren nach den §§ 1666 und 1666a des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind die Eltern 
persönlich anzuhören. 

(2) In sonstigen Kindschaftssachen hat das Gericht die Eltern anzuhören. Dies gilt nicht für einen 
Elternteil, dem die elterliche Sorge nicht zusteht, sofern von der Anhörung eine Aufklärung nicht 
erwartet werden kann. 

(3) Von der Anhörung darf nur aus schwerwiegenden Gründen abgesehen werden. 

(4) Unterbleibt die Anhörung allein wegen Gefahr im Verzug, ist sie unverzüglich nachzuholen. 

§ 162 Mitwirkung des Jugendamts 
(1) Das Gericht hat in Verfahren, die die Person des Kindes betreffen, das Jugendamt anzuhören. 

Unterbleibt die Anhörung wegen Gefahr im Verzug, ist sie unverzüglich nachzuholen. 

(2) Das Jugendamt ist auf seinen Antrag an dem Verfahren zu beteiligen. 

(3) Dem Jugendamt sind alle Entscheidungen des Gerichts bekannt zu machen, zu denen es nach 
Absatz 1 Satz 1 zu hören war. Gegen den Beschluss steht dem Jugendamt die Beschwerde zu. 

§ 165 Vermittlungsverfahren 
(1) Macht ein Elternteil geltend, dass der andere Elternteil die Durchführung einer gerichtlichen 

Entscheidung oder eines gerichtlich gebilligten Vergleichs über den Umgang mit dem 
gemeinschaftlichen Kind vereitelt oder erschwert, vermittelt das Gericht auf Antrag eines 
Elternteils zwischen den Eltern. Das Gericht kann die Vermittlung ablehnen, wenn bereits ein 
Vermittlungsverfahren oder eine anschließende außergerichtliche Beratung erfolglos geblieben ist. 

(2) Das Gericht lädt die Eltern unverzüglich zu einem Vermittlungstermin. Zu diesem Termin ordnet 
das Gericht das persönliche Erscheinen der Eltern an. In der Ladung weist das Gericht darauf hin, 
welche Rechtsfolgen ein erfolgloses Vermittlungsverfahren nach Absatz 5 haben kann. In 
geeigneten Fällen lädt das Gericht auch das Jugendamt zu dem Termin. 

 
§ 166 Abänderung und Überprüfung von Entscheidungen  und gerichtlich 
gebilligten Vergleichen 
(1) Das Gericht ändert eine Entscheidung oder einen gerichtlich gebilligten Vergleich nach Maßgabe 

des § 1696 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

(2) Eine länger dauernde kindesschutzrechtliche Maßnahme hat das Gericht in angemessenen 
Zeitabständen zu überprüfen. 

(3) Sieht das Gericht von einer Maßnahme nach den §§ 1666 bis 1667 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs ab, soll es seine Entscheidung in einem angemessenen Zeitabstand, in der Regel 
nach drei Monaten, überprüfen. 
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G e s e t z  ü b e r  d a s  V e r f a h r e n  i n  F a m i l i e n -
s a c h e n  u n d  i n  d e n  A n g e l e g e n h e i t e n  d e r  
f r e i w i l l i g e n  G e r i c h t s b a r k e i t  -  F a m F G  
Abschnitt 7 - Verfahren in Gewaltschutzsachen 

§ 210 Gewaltschutzsachen 
Gewaltschutzsachen sind Verfahren nach den §§ 1 und 2 des Gewaltschutzgesetzes. 

§ 211 Örtliche Zuständigkeit 
Ausschließlich zuständig ist nach Wahl des Antragstellers 

1. das Gericht, in dessen Bezirk die Tat begangen wurde, 
2. das Gericht, in dessen Bezirk sich die gemeinsame Wohnung des Antragstellers und des 

Antragsgegners befindet oder 
3. das Gericht, in dessen Bezirk der Antragsgegner seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

§ 212 Beteiligte 
In Verfahren nach § 2 des Gewaltschutzgesetzes ist das Jugendamt auf seinen Antrag zu 
beteiligen, wenn ein Kind in dem Haushalt lebt. 

§ 213 Anhörung des Jugendamts 
(1) In Verfahren nach § 2 des Gewaltschutzgesetzes soll das Gericht das Jugendamt anhören, wenn 

Kinder in dem Haushalt leben. Unterbleibt die Anhörung allein wegen Gefahr im Verzug, ist sie 
unverzüglich nachzuholen. 

(2) Das Gericht hat in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 dem Jugendamt die Entscheidung 
mitzuteilen. Gegen den Beschluss steht dem Jugendamt die Beschwerde zu. 

§ 214 Einstweilige Anordnung 
(1) Auf Antrag kann das Gericht durch einstweilige Anordnung eine vorläufige Regelung nach § 1 

oder § 2 des Gewaltschutzgesetzes treffen. Ein dringendes Bedürfnis für ein sofortiges 
Tätigwerden liegt in der Regel vor, wenn eine Tat nach § 1 des Gewaltschutzgesetzes begangen 
wurde oder auf Grund konkreter Umstände mit einer Begehung zu rechnen ist. 

(2) Der Antrag auf Erlass der einstweiligen Anordnung gilt im Fall des Erlasses ohne mündliche 
Erörterung zugleich als Auftrag zur Zustellung durch den Gerichtsvollzieher unter Vermittlung der 
Geschäftsstelle und als Auftrag zur Vollstreckung; auf Verlangen des Antragstellers darf die 
Zustellung nicht vor der Vollstreckung erfolgen. 

§ 215 Durchführung der Endentscheidung 
In Verfahren nach § 2 des Gewaltschutzgesetzes soll das Gericht in der Endentscheidung 
die zu ihrer Durchführung erforderlichen Anordnungen treffen. 

§ 216 Wirksamkeit; Vollstreckung vor Zustellung 
(1) Die Endentscheidung in Gewaltschutzsachen wird mit Rechtskraft wirksam. Das Gericht soll die 

sofortige Wirksamkeit anordnen. 

(2) Mit der Anordnung der sofortigen Wirksamkeit kann das Gericht auch die Zulässigkeit der 
Vollstreckung vor der Zustellung an den Antragsgegner anordnen. In diesem Fall tritt die 
Wirksamkeit in dem Zeitpunkt ein, in dem die Entscheidung der Geschäftsstelle des Gerichts zur 
Bekanntmachung übergeben wird; dieser Zeitpunkt ist auf der Entscheidung zu vermerken. 

§ 216a Mitteilung von Entscheidungen 
Das Gericht teilt Anordnungen nach den §§ 1 und 2 des Gewaltschutzgesetzes sowie deren Änderung 
oder Aufhebung der zuständigen Polizeibehörde und anderen öffentlichen Stellen, die von der 
Durchführung der Anordnung betroffen sind, unverzüglich mit, soweit nicht schutzwürdige Interessen 
eines Beteiligten an dem Ausschluss der Übermittlung, das Schutzbedürfnis anderer Beteiligter oder 
das öffentliche Interesse an der Übermittlung überwiegen. Die Beteiligten sollen über die Mitteilung 
unterrichtet werden.
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S ä c h s i s c h e s  K i n d e r g e s u n d h e i t s -  u n d  
K i n d e r s c h u t z g e s e t z  
§ 1 Ziel des Gesetzes 
(1) Die öffentliche Jugendhilfe trägt in Zusammenarbeit mit der freien Jugendhilfe dafür 
Sorge, dass Risiken für das Wohl von Kindern beseitigt und Angebote frühzeitiger Förderung 
von Erziehungs- und Beziehungskompetenz zur Vermeidung von Überforderungen und 
Fehlverhalten und zur Bewältigung besonderer Belastungen von Eltern und Kindern 
rechtzeitig und niedrigschwellig erreicht werden. Die Träger der Jugendhilfe wirken in diesem 
Zusammenhang auf eine enge Zusammenarbeit mit allen in Betracht kommenden 
Einrichtungen und Diensten außerhalb der Jugendhilfe, insbesondere des 
Gesundheitswesens, hin. 

(2) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe unterstützen im bestehenden Rahmen in 
ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich die Bildung eines lokalen Netzwerks mit dem Ziel, 
umfassend durch Früherkennung von Risiken für Fehlentwicklungen sowie durch rechtzeitige 
Förderung und Hilfe einen wirksamen Schutz von Kindern vor Vernachlässigung, Missbrauch 
und Misshandlung zu erreichen. Sie wirken darauf hin, dass über die Kinder- und Jugendhilfe 
hinaus auch alle anderen Einrichtungen und Dienste, die im Rahmen ihrer Aufgaben Risiken 
für das Kindeswohl feststellen und zu wirksamer Hilfe beitragen können, aktiv in das 
Netzwerk eingebunden werden; dies gilt insbesondere für die Bereiche der 
Gesundheitsvorsorge und der Gesundheitsförderung. 

(3) Das Landesjugendamt unterstützt insbesondere die Bildung der lokalen Netzwerke und 
deren Arbeit beratend und wirkt auf einen gleichmäßigen Ausbau der Einrichtungen und 
Angebote hin. 

(4) Zur Förderung der gesundheitlichen Vorsorge und des gesunden Aufwachsens sowie 
zum Schutz vor Kindeswohlgefährdungen sollen alle Kinder mit Hauptwohnung im Freistaat 
Sachsen an den bis zu einem Alter von vier Jahren vorgesehenen Früherkennungsunter-
suchungen nach den Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen 
über die Früherkennung von Krankheiten bei Kindern bis zur Vollendung des 6. Lebens-
jahres (Kinder-Richtlinien) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1976 (Beilage 
Nr. 28 zum BAnz. Nr. 214 vom 11. November 1976), zuletzt geändert durch Beschluss vom 
19. Juni 2008 (BAnz. S. 3484), in der jeweils geltenden Fassung, teilnehmen. Zu diesem 
Zweck sollen alle Kinder über ihre gesetzlichen Vertreter rechtzeitig von der 
Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) eingeladen und zur Teilnahme an den jeweils 
anstehenden Früherkennungsuntersuchungen aufgefordert werden. 

§ 5 Datenübermittlung bei Kindeswohlgefährdung 
Werden einem Arzt, einer Hebamme, einem Entbindungspfleger oder einer Person, die mit 
der Ausbildung, Erziehung oder Betreuung von Kindern und Jugendlichen innerhalb von 
Diensten oder Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und der Behindertenhilfe betraut 
ist, gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines 
Jugendlichen bekannt und reichen die eigenen fachlichen Hilfen nicht aus, die Gefährdung 
abzuwenden, sollen die vorgenannten Personen bei dem gesetzlichen Vertreter auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen des Jugendamtes hinwirken. Ist ein Tätigwerden zur Abwehr 
der Gefährdung dringend erforderlich und ist der gesetzliche Vertreter nicht in der Lage oder 
nicht bereit, hieran mitzuwirken, sind die in Satz 1 genannten Personen befugt, dem 
Jugendamt die vorliegenden Erkenntnisse mitzuteilen; hierauf ist der gesetzliche Vertreter 
vorab hinzuweisen, es sei denn, dadurch würde der wirksame Schutz des Kindes oder des 
Jugendlichen gefährdet. Sind die Personen nach Satz 1 außerhalb der Kinder- und 
Jugendhilfe tätig, sind sie befugt, zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung oder der 
erforderlichen und geeigneten Hilfen eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuzuziehen und 
die dafür notwendigen personenbezogenen Daten zu übermitteln. Vor einer Übermittlung an 
die genannte Fachkraft sind die Daten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren.
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S ä c h s i s c h e s  K i t a  G e s e t z  

§ 7 Gesundheitsvorsorge, Gesundheitspflege 
(1) Die Erziehungsberechtigten haben vor Aufnahme des Kindes in die 
Kindertageseinrichtung nachzuweisen, dass das Kind ärztlich untersucht worden ist und 
keine gesundheitsbezogenen Bedenken gegen den Besuch der Einrichtung bestehen. Sie 
haben dem Träger ferner nachzuweisen, dass das Kind seinem Alter und 
Gesundheitszustand entsprechend alle öffentlich empfohlenen Schutzimpfungen erhalten 
hat, oder zu erklären, dass sie ihre Zustimmung zu bestimmten Schutzimpfungen nicht 
erteilen. 
 
(2) Die Erziehungsberechtigten sind von Anfang an in alle Maßnahmen der 
Gesundheitspflege einzubeziehen. Das Gesundheitsamt oder von ihm Beauftragte führen bei 
Kindern, die aufgrund dieses Gesetzes betreut werden, jährlich zahnärztliche 
Reihenuntersuchungen und eine einmalige ärztliche Untersuchung auf Seh- und 
Hörstörungen sowie motorische und Sprachauffälligkeiten in der Regel im vierten Lebensjahr 
durch. Die Untersuchungen sind nur mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten zulässig. 
Die Untersuchungsergebnisse werden in anonymisierter zusammengefasster Form auf 
Landesebene sowie auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte ausgewertet. Sie 
sind Gesetz über Kindertageseinrichtungen Grundlage für die Maßnahmen der 
Gesundheitsförderung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen. 
 
(3) Werden an einem Kind Anzeichen von Misshandlung oder grober Vernachlässigung 
wahrgenommen, hat die Leitung der Einrichtung oder die Kindertagespflegeperson den 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe umgehend in Kenntnis zu setzen. 
 
(4) In Kindertageseinrichtungen und den nach § 1 Abs. 6 Satz 2 von der Gemeinde 
zugelassenen anderen kindgerechten Räumlichkeiten ist das Rauchen untersagt; dies gilt 
auch für die zum Aufenthalt der Kinder bestimmten Räumlichkeiten im Haushalt der 
Kindertagespflegeperson. 
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G e s e t z  z u r  K o o p e r a t i o n  u n d  
I n f o r m a t i o n  i m  K i n d e r s c h u t z  ( K K G )  

§ 1 Kinderschutz und staatliche Mitverantwortung 
(3) Ziel des Gesetzes ist es, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen und ihre 

körperliche, geistige und seelische Entwicklung zu fördern. 

(4) Pflege und Erziehung der Kinder und Jugendlichen sind das natürliche Recht der Eltern 
und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche 
Gemeinschaft. 

(5) Aufgabe der staatlichen Gemeinschaft ist es, soweit erforderlich, Eltern bei der 
Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung zu 
unterstützen, damit 
1. sie im Einzelfall dieser Verantwortung besser gerecht werden können, 
2. im Einzelfall Risiken für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen frühzeitig 

erkannt werden und 
3. im Einzelfall eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen 

vermieden oder, falls dies im Einzelfall nicht mehr möglich ist, eine weitere 
Gefährdung oder Schädigung abgewendet werden kann. 

(6) Zu diesem Zweck umfasst die Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres 
Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung durch die staatliche Gemeinschaft 
insbesondere auch Information, Beratung und Hilfe. Kern ist die Vorhaltung eines 
möglichst frühzeitigen, koordinierten und multiprofessionellen Angebots im Hinblick auf 
die Entwicklung von Kindern vor allem in den ersten Lebensjahren für Mütter und Väter 
sowie schwangere Frauen und werdende Väter (Frühe Hilfen). 

 
§ 2 Information der Eltern über Unterstützungsangeb ote in Fragen der 
Kindesentwicklung 
(1) Eltern sowie werdende Mütter und Väter sollen über Leistungsangebote im örtlichen 

Einzugsbereich zur Beratung und Hilfe in Fragen der Schwangerschaft, Geburt und der 
Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren informiert werden. 

(2) Zu diesem Zweck sind die nach Landesrecht für die Information der Eltern nach Absatz 1 
zuständigen Stellen befugt, den Eltern ein persönliches Gespräch anzubieten. Dieses 
kann auf Wunsch der Eltern in ihrer Wohnung stattfinden. Sofern Landesrecht keine 
andere Regelung trifft, bezieht sich die in Satz 1 geregelte Befugnis auf die örtlichen 
Träger der Jugendhilfe. 

 
§ 3 Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstru kturen im Kinderschutz 
(1) In den Ländern werden insbesondere im Bereich Früher Hilfen flächendeckend 

verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit der zuständigen Leistungsträger und 
Institutionen im Kinderschutz mit dem Ziel aufgebaut und weiterentwickelt, sich 
gegenseitig über das jeweilige Angebots- und Aufgabenspektrum zu informieren, 
strukturelle Fragen der Angebotsgestaltung und -entwicklung zu klären sowie Verfahren 
im Kinderschutz aufeinander abzustimmen. 

(2) In das Netzwerk sollen insbesondere Einrichtungen und Dienste der öffentlichen und 
freien Jugendhilfe, Einrichtungen und Dienste, mit denen Verträge nach § 75 Absatz 3 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch bestehen, Gesundheitsämter, Sozialämter, 
Gemeinsame Servicestellen, Schulen, Polizei- und Ordnungsbehörden, Agenturen für 
Arbeit, Krankenhäuser, Sozialpädiatrische Zentren, Frühförderstellen, Beratungsstellen 
für soziale Problemlagen, Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes, Einrichtungen und Dienste zur Müttergenesung sowie 
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zum Schutz gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen, Familienbildungsstätten, 
Familiengerichte und Angehörige der Heilberufe einbezogen werden. 

(3) Sofern Landesrecht keine andere Regelung trifft, soll die verbindliche Zusammenarbeit 
im Kinderschutz als Netzwerk durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe organisiert 
werden. Die Beteiligten sollen die Grundsätze für eine verbindliche Zusammenarbeit in 
Vereinbarungen festlegen. Auf vorhandene Strukturen soll zurückgegriffen werden. 

(4) Dieses Netzwerk soll zur Beförderung Früher Hilfen durch den Einsatz von 
Familienhebammen gestärkt werden. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend unterstützt den Aus- und Aufbau der Netzwerke Frühe Hilfen und des 
Einsatzes von Familienhebammen auch unter Einbeziehung ehrenamtlicher Strukturen 
durch eine zeitlich auf vier Jahre befristete Bundesinitiative, die im Jahr 2012 mit 30 
Millionen Euro, im Jahr 2013 mit 45 Millionen Euro und in den Jahren 2014 und 2015 mit 
51 Millionen Euro ausgestattet wird. Nach Ablauf dieser Befristung wird der Bund einen 
Fonds zur Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und der psychosozialen 
Unterstützung von Familien einrichten, für den er jährlich 51 Millionen Euro zur 
Verfügung stellen wird. Die Ausgestaltung der Bundesinitiative und des Fonds wird in 
Verwaltungsvereinbarungen geregelt, die das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen mit den 
Ländern schließt. 

 
§ 4 Beratung und Übermittlung von Informationen dur ch Geheimnisträger bei 
Kindeswohlgefährdung 
(1) Werden 

1. Ärztinnen oder Ärzten, Hebammen oder Entbindungspflegern oder Angehörigen eines 
anderen Heilberufes, der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung 
eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, 

2. Berufspsychologinnen oder -psychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung, 

3. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberaterinnen oder -beratern sowie 
4. Beraterinnen oder Beratern für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer Behörde 

oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist, 
5. Mitgliedern oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des 

Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 
6. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen oder -arbeitern oder staatlich anerkannten 

Sozialpädagoginnen oder -pädagogen oder 
7. Lehrerinnen oder Lehrern an öffentlichen und an staatlich anerkannten privaten Schulen in 

Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sollen sie mit dem Kind oder Jugendlichen 
und den Personensorgeberechtigten die Situation erörtern und, soweit erforderlich, bei den 
Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, soweit hierdurch 
der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

(2) Die Personen nach Absatz 1 haben zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung 
gegenüber dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine 
insoweit erfahrene Fachkraft. Sie sind zu diesem Zweck befugt, dieser Person die dafür 
erforderlichen Daten zu übermitteln; vor einer Übermittlung der Daten sind diese zu 
pseudonymisieren. 

(3) Scheidet eine Abwendung der Gefährdung nach Absatz 1 aus oder ist ein Vorgehen 
nach Absatz 1 erfolglos und halten die in Absatz 1 genannten Personen ein Tätigwerden 
des Jugendamtes für erforderlich, um eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 
eines Jugendlichen abzuwenden, so sind sie befugt, das Jugendamt zu informieren; 
hierauf sind die Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei denn, dass damit der wirksame 
Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in Frage gestellt wird. Zu diesem Zweck sind 
die Personen nach Satz 1 befugt, dem Jugendamt die erforderlichen Daten mitzuteilen. 


